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V e r o r d n u n g
über den Wahltag für die kommunalen

allgemeinen Neuwahlen und allgemeinen 
Direktwahlen 2021

Vom 31. Oktober 2020

Aufgrund des § 6 Abs. 2 des Niedersächsischen Kommunal-
wahlgesetzes in der Fassung vom 28. Januar 2014 (Nds. GVBl.
S. 35), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom
15. Juli 2020 (Nds. GVBl. S. 244), wird verordnet:

§ 1

Die Wahlen der Abgeordneten der kommunalen Vertretungen
und die Wahlen der Hauptverwaltungsbeamtinnen und Haupt-
verwaltungsbeamten finden einheitlich am 12. September 2021
statt (allgemeine Neuwahlen und allgemeine Direktwahlen),
soweit sich aus dem Niedersächsischen Kommunalverfassungs-
gesetz oder dem Niedersächsischen Kommunalwahlgesetz
nichts anderes ergibt.

§ 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in
Kraft.

Hannover, den 31. Oktober 2020

Die Niedersächsische Landesregierung

W e i l P i s t o r i u s
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V e r o r d n u n g
zur Neuordnung von Zuständigkeitsregelungen
auf den Gebieten Wald, Jagd und Kleingarten

Vom 6. November 2020

Aufgrund

des § 5 Abs. 1 Satz 1 des Niedersächsischen Gesetzes über
Verordnungen und Zuständigkeiten vom 22. Oktober 2014
(Nds. GVBl. S. 291),

des § 17 Sätze 2 und 4 des Niedersächsischen Kommunalver-
fassungsgesetzes vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576),
zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 15. Juli
2020 (Nds. GVBl. S. 244), und 

des § 23 Abs. 4 Satz 1 und des § 34 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1
des Bundeswaldgesetzes vom 2. Mai 1975 (BGBl. I S. 1037),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Januar 2017 (BGBl. I
S. 75), 

wird verordnet:

Artikel 1

Verordnung über Zuständigkeiten auf den Gebieten 
Wald, Jagd und Kleingarten (ZustVO-WJK)

§ 1

Überwachung nach dem Forstschäden-Ausgleichsgesetz

Für die Überwachung der Einhaltung der Beschränkung des
ordentlichen Holzeinschlags durch eine Rechtsverordnung
aufgrund des Forstschäden-Ausgleichsgesetzes in der Fassung
vom 26. August 1985 (BGBl. I S. 1756), zuletzt geändert durch
Artikel 412 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I
S. 1474), in Privatwald sind die Landkreise und kreisfreien
Städte zuständig.

§ 2

Aufgaben nach der Bundeswildschutzverordnung

(1) Für die Aufgaben der zuständigen Behörde nach § 2
Abs. 5, § 3 Abs. 4 und § 5 der Bundeswildschutzverordnung
(BWildSchV) vom 25. Oktober 1985 (BGBl. I S. 2040), zuletzt
geändert durch Verordnung vom 28. Juni 2018 (BGBl. I S. 1159),
und die Aufgaben der zuständigen Stelle nach § 4 Abs. 3
BWildSchV sind die Landkreise und kreisfreien Städte zu-
ständig.

(2) Zuständige Stelle nach § 3 Abs. 2 Nr. 4 BWildSchV ist
der Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Natur-
schutz.

§ 3

Aufgaben nach dem Bundeskleingartengesetz

Für die Anerkennung von Kleingärtnerorganisationen als
gemeinnützig nach § 2 des Bundeskleingartengesetzes vom
28. Februar 1983 (BGBl. I S. 210), zuletzt geändert durch Arti-
kel 11 des Gesetzes vom 19. September 2006 (BGBl. I S. 2146),
sind die Gemeinden zuständig.

§ 4

Ausschluss der Zuständigkeit
der großen selbständigen Städte

und der selbständigen Gemeinden

Die Zuständigkeit der großen selbständigen Städte und der
selbständigen Gemeinden wird für die Aufgaben nach den
§§ 1 und 2 Abs. 1 ausgeschlossen.

Artikel 2

Änderung der Verordnung zur Durchführung
des Bundeswaldgesetzes

Die Verordnung zur Durchführung des Bundeswaldgesetzes
vom 8. September 1975 (Nds. GVBl. S. 310), geändert durch
Artikel 3 der Verordnung vom 2. Dezember 1996 (Nds. GVBl.
S. 473), wird wie folgt geändert:

1. Die Überschrift „A b s c h n i t t  I Forstbetriebsverbände“
wird gestrichen.

2. § 1 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) 1Der Antrag auf Gründung des Verbandes ist an die
Gründungsbehörde zu richten. 2Ist die Landwirtschafts-
kammer nicht selbst Antragsteller, so ist der Antrag über
sie einzureichen; sie legt ihn mit ihrer Stellungnahme der
Gründungsbehörde vor.“

3. § 12 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 wird gestrichen.

b) Der bisherige Satz 2 wird einziger Satz.

4. Die Überschrift „A b s c h n i t t  II Sonstige Vorschriften“
wird gestrichen.

5. Es wird der folgende neue § 14 eingefügt:

„§ 14

1Für die Aufgaben der Gründungsbehörde und der Auf-
sichtsbehörde sind die Landkreise und kreisfreien Städte
zuständig. 2Die Zuständigkeit der großen selbständigen Städte
und der selbständigen Gemeinden wird ausgeschlossen.“

Artikel 3

Änderung der Allgemeinen Zuständigkeitsverordnung 
für die Gemeinden und Landkreise
zur Ausführung von Bundesrecht

§ 1 Nrn. 11 und 12 und § 4 Nr. 5 der Allgemeinen Zustän-
digkeitsverordnung für die Gemeinden und Landkreise zur
Ausführung von Bundesrecht vom 14. Dezember 2004 (Nds.
GVBl. S. 589), zuletzt geändert durch Verordnung vom 16. Juni
2020 (Nds. GVBl. S. 153), werden gestrichen.

Artikel 4

Änderung der Allgemeinen Vorbehaltsverordnung

§ 2 der Allgemeinen Vorbehaltsverordnung vom 14. Dezem-
ber 2004 (Nds. GVBl. S. 587), zuletzt geändert durch Artikel 2
der Verordnung vom 9. Oktober 2018 (Nds. GVBl. S. 204),
wird wie folgt geändert:

1. Am Ende der Nummer 18 wird das Semikolon durch einen
Punkt ersetzt.

2. Nummer 20 wird gestrichen. 

Artikel 5

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 20. November 2020 in Kraft.

Hannover, den 6. November 2020

Die Niedersächsische Landesregierung

W e i l O t t e - K i n a s t
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Niedersächsische Verordnung 
zu Quarantänemaßnahmen für Ein- und Rückreisende 

zur Eindämmung des Corona-Virus
(Niedersächsische Quarantäne-Verordnung)

Vom 6. November 2020

Aufgrund des § 32 Satz 1 in Verbindung mit den §§ 28, 29
und 30 Abs. 1 Satz 2 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli
2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch Artikel 5 des
Gesetzes vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1385), in Verbindung
mit § 3 Nr. 1 der Subdelegationsverordnung vom 9. Dezember
2011 (Nds. GVBl. S. 487), zuletzt geändert durch Verordnung
vom 4. August 2020 (Nds. GVBl. S. 266), wird verordnet:

§ 1

Ein- und Rückreisende

(1) 1Personen, die auf dem Land-, See- oder Luftweg aus dem
Ausland nach Niedersachsen einreisen und sich zu einem be-
liebigen Zeitpunkt innerhalb von zehn Tagen vor ihrer Einreise
in einem Risikogebiet nach Absatz 4 aufgehalten haben, sind
verpflichtet, sich unverzüglich nach der Einreise auf direktem
Weg in die eigene Wohnung, an den Ort des gewöhnlichen
Aufenthalts oder in eine andere geeignete Unterkunft zu bege-
ben und sich für einen Zeitraum von zehn Tagen nach ihrer
Einreise ständig dort abzusondern. 2Satz 1 gilt auch für Perso-
nen, die zunächst in ein anderes Land der Bundesrepublik
Deutschland eingereist sind. 3Den nach Satz 1, auch in Ver-
bindung mit Satz 2, verpflichteten Personen ist es in diesem
Zeitraum nicht gestattet, Besuch von Personen zu empfangen,
die nicht ihrem eigenen Hausstand angehören.

(2) 1Die von Absatz 1 erfassten Personen sind verpflichtet, un-
verzüglich nach der Einreise die für sie zuständige Behörde zu
kontaktieren und auf das Vorliegen der Verpflichtungen nach
Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, hinzuweisen.
2Die Verpflichtung nach Satz 1 ist zu erfüllen 

1. durch eine digitale Einreiseanmeldung unter der Internet-
adresse https://www.einreiseanmeldung.de, indem die Da-
ten nach Abschnitt I Nr. 1 Satz 1 der Anordnungen betref-
fend den Reiseverkehr nach Feststellung einer epidemischen
Lage von nationaler Tragweite durch den Deutschen Bun-
destag vom 29. September 2020 (BAnz AT 29.09.2020 B2)
in der jeweils geltenden Fassung vollständig übermittelt
und die erhaltene Bestätigung der erfolgreichen digitalen
Einreiseanmeldung bei der Einreise mit sich geführt und
auf Aufforderung der Beförderin oder dem Beförderer, im
Fall des Abschnitts I Nr. 1 Satz 5 dieser Anordnungen der
mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden
Verkehrs beauftragten Behörde, vorgelegt wird oder 

2. soweit in Ausnahmefällen eine Meldung nach Nummer 1
nicht möglich war, durch die Abgabe einer schriftlichen
Ersatzanmeldung nach dem Muster der Anlage 2 der An-
ordnungen betreffend den Reiseverkehr nach Feststellung
einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite durch
den Deutschen Bundestag (Aussteigekarte) an die Beförde-
rin oder den Beförderer, im Fall des Abschnitts I Nr. 1 Satz 5
dieser Anordnungen an die mit der polizeilichen Kontrolle
des grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragte Behörde,
oder 

3. soweit in Ausnahmefällen eine Meldung weder nach Num-
mer 1 noch nach Nummer 2 möglich war, durch die unver-
zügliche Übermittlung einer Ersatzanmeldung in Schrift-
oder Textform (Aussteigekarte) an das zuständige Gesund-
heitsamt. 

3Die von Absatz 1 erfassten Personen sind ferner verpflichtet,
bei Krankheitssymptomen, die innerhalb von zehn Tagen nach
der Einreise auftreten und die auf eine Erkrankung mit dem
Corona-Virus SARS-CoV-2 im Sinne der dafür jeweils aktuel-
len Kriterien des Robert Koch-Instituts hinweisen, die zustän-
dige Behörde hierüber unverzüglich zu informieren. 

(3) Für die Zeit der Absonderung unterliegen die von Ab-
satz 1 erfassten Personen der Beobachtung durch die zuständige
Behörde.

(4) 1Risikogebiet im Sinne des Absatzes 1 ist ein Staat oder
eine Region außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, für
den oder die zum Zeitpunkt der Einreise in die Bundesrepu-
blik Deutschland ein erhöhtes Risiko für eine Infektion mit
dem Corona-Virus SARS-CoV-2 besteht. 2Die Einstufung als
Risikogebiet erfolgt mit Ablauf des ersten Tages nach Veröffent-
lichung durch das Robert Koch-Institut, nachdem das Bundes-
ministerium für Gesundheit, das Auswärtige Amt und das
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat darüber
entschieden haben.

(5) Von Absatz 1 nicht erfasst sind Personen, die nur zur
Durchreise in Niedersachsen einreisen; diese haben das Ge-
biet Niedersachsens auf dem schnellsten Weg zu verlassen,
um die Durchreise abzuschließen. 

(6) Von Absatz 1 nicht erfasst sind

1. Personen, die sich im Rahmen des Grenzverkehrs mit Nach-
barstaaten weniger als 24 Stunden in einem Risikogebiet
nach Absatz 4 aufgehalten haben oder für bis zu 24 Stun-
den in das Bundesgebiet einreisen, 

2. bei Aufenthalten von weniger als 72 Stunden 

a) Personen, die einreisen aufgrund des Besuchs von Ver-
wandten ersten Grades, des Besuchs der Ehegattin, des
Ehegatten, der Lebensgefährtin oder des Lebensgefähr-
ten, die oder der nicht dem gleichen Hausstand angehört,
oder aufgrund eines geteilten Sorgerechts oder eines
Umgangsrechts,

b) bei Einhaltung angemessener Schutz- und Hygiene-
konzepte Personen, deren Tätigkeit für die Aufrechter-
haltung des Gesundheitswesens dringend erforderlich
und unabdingbar ist, und wenn dies durch den Dienst-
herrn, die Arbeitgeberin, den Arbeitgeber, die Auftrag-
geberin oder den Auftraggeber bescheinigt wird, 

c) bei Einhaltung angemessener Schutz- und Hygiene-
konzepte Personen, die beruflich bedingt grenzüber-
schreitend Personen, Waren oder Güter auf der Straße,
der Schiene, per Schiff oder per Flugzeug transportie-
ren, sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Luft-,
Schiffs-, Bahn- oder Straßenpersonenverkehrsunterneh-
men sowie Unternehmen, die Flugzeuge, Schiffe oder
Schiffsausrüstung warten, Flugbegleiterinnen und Flug-
begleiter nach § 4 a des Bundespolizeigesetzes sowie
Besatzungen von Sanitäts- oder Organflügen, die sich im
Rahmen ihrer Tätigkeit im Ausland aufgehalten haben,

d) bei Einhaltung angemessener Schutz- und Hygienekon-
zepte hochrangige Mitglieder des diplomatischen und
konsularischen Dienstes, von Volksvertretungen und Re-
gierungen und

e) Personen, die Dienst- oder Werkleistungen für Betreiber
kritischer Infrastrukturen erbringen,

3. bei Einhaltung angemessener Schutz- und Hygienekonzepte
Personen, 

a) die in Niedersachsen ihren Wohnsitz haben und die sich
zwingend notwendig zum Zweck ihrer Berufsausübung,
ihres Studiums oder ihrer Ausbildung an ihre Berufsaus-
übungs-, Studien- oder Ausbildungsstätte in ein Risikoge-
biet nach Absatz 4 begeben und regelmäßig, mindestens
einmal wöchentlich, an ihren Wohnsitz zurückkehren,
oder



Nds. GVBl. Nr. 39/2020, ausgegeben am 6. 11. 2020

381

b) die in einem Risikogebiet nach Absatz 4 ihren Wohn-
sitz haben und die sich zwingend notwendig zum Zweck
ihrer Berufsausübung, ihres Studiums oder ihrer Aus-
bildung nach Niedersachsen begeben und regelmäßig,
mindestens einmal wöchentlich, an ihren Wohnsitz zu-
rückkehren, wobei die zwingende Notwendigkeit sowie
die Einhaltung angemessener Schutz- und Hygienekon-
zepte durch die Arbeitgeberin, den Arbeitgeber, die Auf-
traggeberin oder den Auftraggeber oder die Bildungs-
einrichtung zu bescheinigen sind.  

(7) 1Von Absatz 1 nicht erfasst sind

1. Personen, deren Tätigkeit für die Aufrechterhaltung

a) der Funktionsfähigkeit des Gesundheitswesens, insbe-
sondere Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte, unterstützen-
des medizinisches Personal und 24-Stunden-Betreuungs-
kräfte,

b) der öffentlichen Sicherheit und Ordnung,

c) der Pflege diplomatischer und konsularischer Beziehun-
gen,

d) der Funktionsfähigkeit der Rechtspflege,

e) der Funktionsfähigkeit von Volksvertretung, Regierung
und Verwaltung des Bundes, der Länder und der Kom-
munen oder

f) der Funktionsfähigkeit der Organe der Europäischen
Union und von internationalen Organisationen

unabdingbar ist, wobei die zwingende Notwendigkeit durch
den Dienstherrn, die Arbeitgeberin, den Arbeitgeber, die
Auftraggeberin oder den Auftraggeber zu bescheinigen ist,

2. Personen, die einreisen

a) zum Zweck des Besuchs von Verwandten ersten oder
zweiten Grades, des Besuchs der Ehegattin, des Ehegat-
ten, der Lebensgefährtin oder des Lebensgefährten, die
oder der nicht dem gleichen Hausstand angehört, oder
aufgrund eines geteilten Sorgerechts oder eines Umgangs-
rechts, 

b) wegen einer dringenden medizinischen Behandlung oder

c) zum Zweck des Beistands oder zur Pflege schutz- oder
hilfebedürftiger Personen, 

3. Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte, die
von einem Einsatz oder nach Erfüllung einer einsatzglei-
chen Verpflichtungen aus dem Ausland zurückkehren,

4. Personen, die sich für bis zu fünf Tage zwingend notwen-
dig und unaufschiebbar beruflich veranlasst, wegen ihrer
Ausbildung oder ihres Studiums in einem Risikogebiet nach
Absatz 4 aufgehalten haben oder in das Bundesgebiet ein-
reisen, wobei die zwingende Notwendigkeit durch die Ar-
beitgeberin, den Arbeitgeber, die Auftraggeberin oder den
Auftraggeber oder die Bildungseinrichtung zu bescheini-
gen ist,

5. Personen, die zur Vorbereitung, Teilnahme, Durchführung
oder Nachbereitung internationaler Sportveranstaltungen
durch das jeweilige Organisationskomitee akkreditiert wer-
den oder von einem Bundessportfachverband zur Teilnahme
an Trainings- und Lehrgangsmaßnahmen eingeladen sind,

6. Personen, die als Urlaubsrückkehrerinnen oder Urlaubs-
rückkehrer aus einem Risikogebiet im Sinne des Absatzes 4
zurückreisen und die unmittelbar vor Rückreise in ihrem
Urlaubsort einen Test mit negativem Ergebnis in Bezug auf
eine Infektion mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 durch-
geführt haben, wenn 

a) auf Grundlage einer Vereinbarung zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der betroffenen nationalen
Regierung des Staates des Urlaubsortes besondere epi-
demiologische Vorkehrungen für einen Urlaub in diesem
Risikogebiet getroffen wurden, die auf der Internetseite
des Auswärtigen Amtes sowie der Internetseite des Ro-
bert Koch-Instituts bekannt gemacht werden,

b) die Infektionslage in dem jeweiligen Risikogebiet der
Nichterfüllung der Verpflichtung nach Absatz 1 nicht
entgegensteht und

c) das Auswärtige Amt nicht wegen eines erhöhten Infek-
tionsrisikos eine Reisewarnung unter der Internetadresse
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/
reise-und-sicherheitshinweise für die betroffene Region
ausgesprochen hat,

7. Personen, die

a) unaufschiebbar beruflich bedingt grenzüberschreitend
Personen, Waren oder Güter auf der Straße, der Schiene,
per Schiff oder per Flugzeug transportieren,

b) unaufschiebbar beruflich bedingt als Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter von Luft-, Schiffs-, Bahn- oder Straßen-
personenverkehrsunternehmen benötigt werden oder

c) als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Unternehmen,
die Flugzeuge, Schiffe oder Schiffsausrüstung warten,
als Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter nach § 4 a des
Bundespolizeigesetzes oder als Besatzungen von Sani-
täts- oder Organflügen, die sich im Rahmen ihrer Tätig-
keit im Ausland aufgehalten haben, tätig sind.

2Satz 1 gilt nur, soweit die Personen über ein negatives Test-
ergebnis in Bezug auf eine Infektion mit dem Corona-Virus
SARS-CoV-2 in Papierform oder in einem elektronischen Do-
kument in deutscher, englischer oder französischer Sprache ver-
fügen und sie dieses innerhalb von zehn Tagen nach der Einreise
der zuständigen Behörde auf Verlangen unverzüglich vorle-
gen. 3Die zugrunde liegende Testung darf entweder höchstens
48 Stunden vor der Einreise vorgenommen worden sein oder
muss bei der Einreise in die Bundesrepublik Deutschland vor-
genommen werden. 4Der zugrunde liegende Test muss die An-
forderungen des Robert Koch-Instituts, die im Internet unter der
Internetadresse https://www.rki.de/covid-19-tests veröffentlicht
sind, erfüllen. 5Das Testergebnis nach Satz 2 ist für mindes-
tens zehn Tage nach der Einreise aufzubewahren.

(8) 1Von Absatz 1 nicht erfasst sind

1. Personen nach § 54 a des Infektionsschutzgesetzes (IfSG),

2. Angehörige ausländischer Streitkräfte im Sinne des NATO-
Truppenstatuts, des Truppenstatuts der NATO-Partnerschaft
für den Frieden (PfP Truppenstatut) und des Truppenstatuts
der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU-Truppen-
statut), die zu dienstlichen Zwecken nach Deutschland
einreisen oder dorthin zurückkehren,

3. Personen, die zum Zweck einer mindestens dreiwöchigen
Arbeitsaufnahme in das Bundesgebiet einreisen, wenn am
Ort ihrer Unterbringung und ihrer Tätigkeit in den ersten
zehn Tagen nach ihrer Einreise gruppenbezogen betriebliche
Hygienemaßnahmen und Vorkehrungen zur Kontaktver-
meidung außerhalb der Arbeitsgruppe ergriffen werden, die
einer Absonderung nach Absatz 1 vergleichbar sind, sowie
das Verlassen der Unterbringung nur zur Ausübung ihrer
Tätigkeit gestattet ist.

2Im Fall des Satzes 1 Nr. 3 hat die Arbeitgeberin oder der Arbeit-
geber die Arbeitsaufnahme vor ihrem Beginn bei der zuständi-
gen Behörde anzuzeigen und die nach Satz 1 Nr. 3 ergriffenen
Maßnahmen zu dokumentieren. 3Die zuständige Behörde hat
die Einhaltung der Voraussetzungen nach Satz 1 Nr. 3 zu über-
prüfen.

(9) Die zuständige Behörde kann in begründeten Einzelfäl-
len auf Antrag Befreiungen von Absatz 1 zulassen, soweit dies
unter Abwägung aller betroffenen Belange vertretbar ist.

(10) 1Die Absätze 5 bis 9 gelten nur, soweit die dort bezeich-
neten Personen keine typischen Symptome einer Infektion mit
dem Corona-Virus SARS-CoV-2 wie Husten, Fieber, Schnup-
fen oder Geruchs- und Geschmacksverlust aufweisen. 2Die je-
weils betroffene Person nach den Absätzen 6 bis 9 hat zur
Durchführung eines Tests eine Ärztin, einen Arzt oder ein
Testzentrum aufzusuchen, wenn binnen zehn Tagen nach der
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Einreise typische Symptome einer Infektion mit dem Corona-
Virus SARS CoV-2 wie Husten, Fieber, Schnupfen oder Ge-
ruchs- und Geschmacksverlust auftreten.

§ 2

Verkürzung der Absonderungsdauer

(1) Die Absonderung nach § 1 Abs. 1 Satz 1 endet frühestens
ab dem fünften Tag nach der Einreise, wenn die Person über
ein negatives Testergebnis in Bezug auf eine Infektion mit
Corona-Virus SARS-CoV-2 in Papierform oder in einem elektro-
nischen Dokument in deutscher, englischer oder französischer
Sprache verfügt und sie dieses innerhalb von zehn Tagen nach
der Einreise der zuständigen Behörde auf Verlangen unver-
züglich vorlegt.

(2) ¹Die zugrunde liegende Testung muss mindestens fünf
Tage nach der Einreise in die Bundesrepublik Deutschland
vorgenommen worden sein. ²Der zugrunde liegende Test muss
die Anforderungen des Robert Koch-Instituts, die im Internet
unter der Internetadresse https://www.rki.de/covid-19-tests
veröffentlicht sind, erfüllen.

(3) Die Person muss das ärztliche Zeugnis für mindestens
zehn Tage nach der Einreise aufbewahren.

(4) Die Absonderung nach § 1 Abs. 1 Satz 1 wird für die
Dauer, die zur Durchführung eines Tests nach Absatz 1 erfor-
derlich ist, ausgesetzt.

(5) Die Person nach Absatz 1 hat zur Durchführung eines Tests
eine Ärztin, einen Arzt oder ein Testzentrum aufzusuchen,
wenn binnen zehn Tagen nach der Einreise typische Symptome
einer Infektion mit dem Corona-Virus SARS CoV-2 wie Husten,

Fieber, Schnupfen oder Geruchs- und Geschmacksverlust auf-
treten.

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten für die Personen, die unter § 1
Abs. 8 Satz 1 Nr. 3 fallen, entsprechend.

§ 3

Ordnungswidrigkeiten

(1) Verstöße gegen die §§ 1 und 2 stellen Ordnungswidrigkei-
ten nach § 73 Abs. 1 a Nr. 24 IfSG dar und werden mit Geld-
buße bis zu 25 000 Euro geahndet.

(2) Die nach dem Infektionsschutzgesetz zuständigen Behör-
den und die Polizei sind gehalten, die Bestimmungen dieser
Verordnung durchzusetzen und Verstöße zu ahnden.

§ 4

Änderung der Niedersächsischen Corona-Verordnung

Die Niedersächsische Corona-Verordnung vom 30. Oktober
2020 (Nds. GVBl. S. 368) wird wie folgt geändert:

1. § 17 wird gestrichen.

2. In § 19 Abs. 1 wird die Zahl „17“ durch die Zahl „16“ ersetzt.

§ 5 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 9. November 2020 in Kraft und mit
Ablauf des 30. November 2020 außer Kraft. 

Hannover, den 6. November 2020

Niedersächsisches Ministerium
für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

In Vertretung

S c h o l z

Staatssekretär



VAKAT
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